
  11.12.2018 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

AUSL 

Rechtssatznummer 

RS0134408 

Entscheidungsdatum 

11.12.2018 

Geschäftszahl 

Bsw65550/13 

Norm 

MRK Art8 I3 

MRK Art8 IV3o 

Rechtssatz 

Es widerspricht der MRK nicht, die Zuerkennung von Sozialleistungen gewissen Bedingungen zu 
unterwerfen wie jener des Wohnsitzes der Begünstigten im Inland. Es ist angemessen, wenn ein Staat, der 
beitragsunabhängige Leistungen gewährt, diese nicht ins Ausland bezahlt, vor allem wenn die 
Lebenshaltungskosten im betreffenden Staat deutlich geringer sind. 

Entscheidungstexte 

TE AUSL 2018-12-11 Bsw 65550/13 

Belli und Arquier-Martinez gg die Schweiz (T1) 

Hier: Wohnsitz in der Schweiz als Voraussetzung für Anspruch auf beitragsunabhängige Sozialleistung 
für Personen mit Behinderung. (T2) 
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